
dazu die M öglichkeit geben. Sind Sie dam it einverstan
den oder soll eine Diskussion sein? (Rufe: Keine Dis
kussion.) D ann setze ich das E inverständnis des P a rte i
tages voraus, daß sich die W ortm eldungen auf E in 
bringung von Abänderungsvorschlägen beziehen.

Als erster h a t das W ort der Genosse B aum garten 
(Hannover). (Zuruf: Verzichte!) D ann Genosse W an del.

W a n d e l :  Ich  hin in  einem P u n k t m it dem V or
schlag der Statutenkom m ission n ich t einverstanden. 
Ich bin der Meinung, daß w ir bei a ller A nerkennung 
der großen Verdienste des Jugendverbandes die M it
gliedschaft im  Jugendverband nicht gleichsetzen kön
nen m it der M itgliedschaft in der P arte i. Ich spreche 
nicht in eigener Sache, denn ich verliere seihst dadurch 
5 Ja h re  M itgliedschaft, und ich weiß, daß diese Zeit im 
Jugendverband m it zu den heroischsten Zeiten gehört, 
die ich m iterlebt habe. Aber es w äre n icht richtig , eine 
solche Gleichsetzung vorzunehmen. D aher b itte  ich, 
diesen P u n k t ahzuändern.

V orsitzender P i e c k :  W eitere W ortm eldungen lie
gen nicht vor. D ann w ird zu dem einzigen A bänderungs
vorschlag der Genosse Dahlem  noch das W ort nehmen.

D a h l e m :  Der E inw and ist richtig . (Rufe: Wieso? 
W arum ?) Die N ichtgleichsetzung von Zugehörigkeit zu 
P a rte i und Jugendverband entspricht der P raxis, wie 
sie bisher in  unseren M itgliedsbüchern zum A usdruck 
kam, sowohl bei SPD  wie K PD . P a rte i und Jugend  sind 
zwei verschiedene Organisationen. Ich  schlage des
wegen vor, daß die Parteim itg liedschaft angerechnet 
wird, außer hei der Kom m unistischen P arte i, der Sozial
demokratischen P a rte i und der U nabhängigen Sozial
demokratischen P arte i, wie der E n tw urf besagt, hei der 
Sozialistischen A rbeiterparte i Deutschlands, und daß 
w ir den nächsten Satz folgenderm aßen form ulieren: 

Die Zugehörigkeit zum Sozialistischen Jugendver
band, zur Kom m unistischen Jugend und zur So
zialistischen A rbeiter-Jugend werden im M itglieds
buch eingetragen. (Zustimmung.)
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